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MIETVERTRAG – was ist das?

= zweiseitiges Rechtsgeschäft der PARTEIEN des Mietvertrages
= wechselseitige Leistungsversprechen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags
(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache 

während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in 
diesem Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen.

(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.



MIETVERTRAG - Wohnraummietverhältnisse

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 549 Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare 
Vorschriften

(1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die §§ 535 bis 548, soweit sich nicht aus den §§ 549 
bis 577a etwas anderes ergibt.



MIETVERTRAG–sonstige WR-Mietverhältnisse
(BGB) § 549

(2) Die Vorschriften über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten (§§ 556d bis 556g), über die Mieterhöhung (§§ 557 bis 561) und über den 
Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von 
Wohnungseigentum (§ 568 Abs. 2, §§ 573, 573a, 573d Abs. 1, §§ 574 bis 575, 575a Abs. 1 und §§ 
577, 577a) gelten nicht für Mietverhältnisse über

1.Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist, ( z.B. Airbnb, Hotel)

2.Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den der Vermieter 
überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der Wohnraum dem Mieter nicht 
zum dauernden Gebrauch mit seiner Familie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf 
Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führt, (möbliertes Zimmer)

3.Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter privater 
Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu 
überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und 
die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen hat. (Übergangswohnung)



MIETVERTRAG–sonstige WR-Mietverhältnisse

(BGB) § 549

(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim

gelten die §§ 556d bis 561 (Miethöhe und Mieterhöhung) sowie 
die §§ 573, 573a, 573d Abs. 1 (Kündigungsbeschränkungen) und 
§§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a (Zeitmietvertrag) nicht.



MIETVERTRAG – was ist drin/muss rein?

Muss:
1. Vertragsparteien 
2. Mietsache
3. Miete

Kann:
1. Mietdauer (eingeschränkt)
2. Betriebskosten 
3. Mietsicherheit
4. Instandhaltung/Instandsetzung 

( z. B. Kleinreparaturen, 
Schönheitsreparaturen)

5. Beendigung
6. Hausordnung 
7. …



MIETVERTRAG – formlos oder Formzwang?

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 550 Form des 
Mietvertrags
Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in 
schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit. 
Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres 
nach Überlassung des Wohnraums zulässig.



VERTRAGSPARTEIEN – wer ist das?

Immer alle, die auf Vermieter- oder Mieterseite den Vertrag abschließen.

Grundsatz: keine Vertragspartei kann einseitig den Vertrag ändern!

(z. B. zieht (nur) einer von mehreren Mietern aus, bleibt er trotzdem Mieter, 
wenn keine allseitige Einigung zu seinem Ausscheiden erfolgt)

Aber: Wechsel gemäß Gesetz bei Tod bzw. Veräußerung

Kauf bricht nicht Miete! – alter Vertrag wird fortgesetzt 



VERTRAGSPARTEIEN - wer kann das sein?

Jeder/e/s mit RECHTSFÄHIGKEIT 

= Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein

1. Menschen
2. Personengesellschaften (z.B. GbR, WG)
3. Kapitalgesellschaften (z.B. AG, GmbH)



VERTRAGSPARTEIEN - Wohngemeinschaft

Mögliche Konstellationen:

1. Einer mietet und vermietet unter (Erlaubnis des Vermieters?)
2. Alle mieten gemeinsam
3. Alle mieten gemeinsam als GbR



VERTRAGSPARTEIEN - Wohngemeinschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 540 Gebrauchsüberlassung an Dritte(1) Der Mieter ist ohne 
die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu 
überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, so kann 
der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der 
Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt.(2) Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, 
so hat er ein dem Dritten bei dem Gebrauch zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn 
der Vermieter die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.



WOHNGEMEINSCHAFT

Sonderproblem Nachhaftung
Handelsgesetzbuch § 160 analog

 (1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er für 
ihre bis dahin begründeten Verbindlichkeiten, wenn sie vor Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Ausscheiden fällig und daraus Ansprüche gegen ihn in 
einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder behördliche 
Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird; 



MIETSACHE - was wird wofür vermietet?

• Welche Räume/Flächen?

• Alleinige oder gemeinschaftliche Nutzung?

• Zu Wohnzwecken und/ oder gewerblicher Nutzung?



MIETDAUER

1. Ist nichts vereinbart: Dauer des MV auf unbestimmte Zeit

2. Bei Wohnraum gilt:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 575 Zeitmietvertrag
(1) Ein Mietverhältnis kann auf bestimmte Zeit eingegangen werden, wenn der Vermieter nach Ablauf 

der Mietzeit
1.die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts 
nutzen will,
2.in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder so wesentlich verändern oder instand setzen will, 
dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschwert würden, oder
3.die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten will
und er dem Mieter den Grund der Befristung bei Vertragsschluss schriftlich mitteilt. Anderenfalls gilt 
das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.



MIETDAUER – befristeter Verzicht auf ordentl. 
Kündigung
• Formularvertraglich max. 4 Jahre
 aber bei Studenten wohl generell unwirksam

• Individualvertraglich bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit

• U. U. Über Umdeutung unwirksamer Befristungsregelung



MIETE – Bestandteile 

1. Nutzungsentgelt

2. Betriebskosten

3. Heiz- und Warmwasserkosten



MIETE - Nutzungsentgelt

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 557 Mieterhöhungen nach Vereinbarung oder Gesetz
(1) Während des Mietverhältnisses können die Parteien eine Erhöhung der Miete vereinbaren.
(2) Künftige Änderungen der Miethöhe können die Vertragsparteien als Staffelmiete nach § 557a 
oder als Indexmiete nach § 557b vereinbaren.
(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhöhungen nur nach Maßgabe der §§ 558 bis 560 
verlangen, soweit nicht eine Erhöhung durch Vereinbarung ausgeschlossen ist oder sich der 
Ausschluss aus den Umständen ergibt.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE - Staffelmiete

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 557a Staffelmiete
(1) Die Miete kann für bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher Höhe schriftlich vereinbart werden; in 

der Vereinbarung ist die jeweilige Miete oder die jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag 
auszuweisen (Staffelmiete).

(2) (2) Die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Während der Laufzeit einer 
Staffelmiete ist eine Erhöhung nach den §§ 558 bis 559b ausgeschlossen.

(3) Das Kündigungsrecht des Mieters kann für höchstens vier Jahre seit Abschluss der 
Staffelmietvereinbarung ausgeschlossen werden. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf dieses 
Zeitraums zulässig.
(4) Die §§ 556d bis 556g sind auf jede Mietstaffel anzuwenden. Maßgeblich für die Berechnung der 
nach § 556d Absatz 1 zulässigen Höhe der zweiten und aller weiteren Mietstaffeln ist statt des 
Beginns des Mietverhältnisses der Zeitpunkt, zu dem die erste Miete der jeweiligen Mietstaffel fällig 
wird. Die in einer vorangegangenen Mietstaffel wirksam begründete Miethöhe bleibt erhalten.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE - Indexmiete

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 557b Indexmiete
(1) Die Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen 

Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland 
bestimmt wird (Indexmiete).

(2) Während der Geltung einer Indexmiete muss die Miete, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 
abgesehen, jeweils mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Eine Erhöhung nach § 559 kann nur 
verlangt werden, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen auf Grund von Umständen durchgeführt 
hat, die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung nach § 558 ist ausgeschlossen.
(3) Eine Änderung der Miete nach Absatz 1 muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht 
werden. Dabei sind die eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige Miete oder die 
Erhöhung in einem Geldbetrag anzugeben. Die geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten 
Monats nach dem Zugang der Erklärung zu entrichten.
(4) Die §§ 556d bis 556g sind nur auf die Ausgangsmiete einer Indexmietvereinbarung anzuwenden.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE – Erhöhung ortsübl. Vergleichsmiete 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 558 Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete
(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten 
unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung 
geltend gemacht werden. Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt.

(2) Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder 
einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und 
Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren 
vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert worden sind. Ausgenommen ist 
Wohnraum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt 
worden ist.
(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den 
§§ 559 bis 560 abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert erhöhen (Kappungsgrenze). Der 
Prozentsatz nach Satz 1 beträgt 15 vom Hundert, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde 
besonders gefährdet ist und diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt sind. Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, diese Gebiete durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu 
bestimmen. 
[…]



MIETE – Erhöhung ortsübl. Vergleichsmiete 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 558a Form und Begründung der Mieterhöhung
(1) Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen.
(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen werden auf1.einen Mietspiegel (§§ 558c, 
558d),2.eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),3.ein mit Gründen versehenes Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen,4.entsprechende Entgelte für einzelne 
vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen.
(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei dem die Vorschrift des § 558d Abs. 2 
eingehalten ist, Angaben für die Wohnung, so hat der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen diese 
Angaben auch dann mitzuteilen, wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel nach Absatz 
2 stützt.
(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen enthält, reicht es aus, wenn die verlangte 
Miete innerhalb der Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter seine Erklärung abgibt, kein 
Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein 
anderer, insbesondere ein veralteter Mietspiegel oder ein Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde 
verwendet werden.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE – Erhöhung 
Modernisierungsmaßnahmen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 559 Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen
(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die 

jährliche Miete um 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. Im Fall des § 555b Nummer 4a ist die 
Erhöhung nur zulässig, wenn der Mieter seinen Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten über den 
errichteten Anschluss frei wählen kann und der Vermieter kein Bereitstellungsentgelt gemäß § 72 des 
Telekommunikationsgesetzes als Betriebskosten umlegt oder umgelegt hat.

(2) Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten nach Absatz 
1; sie sind, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
(3) Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten angemessen auf die einzelnen 
Wohnungen aufzuteilen.(3a) Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Absatz 1 darf sich die monatliche Miete innerhalb von sechs 
Jahren, von Erhöhungen nach § 558 oder § 560 abgesehen, nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. 
Beträgt die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger als 7 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, so darf sie sich abweichend 
von Satz 1 nicht um mehr als 2 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.
(4) Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten 
für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu 
rechtfertigen ist. Eine Abwägung nach Satz 1 findet nicht statt, wenn1.die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wurde, der 
allgemein üblich ist, oder2.die Modernisierungsmaßnahme auf Grund von Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter nicht 
zu vertreten hatte.
(5) Umstände, die eine Härte nach Absatz 4 Satz 1 begründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nach § 555d Absatz 3 bis 5 
rechtzeitig mitgeteilt worden sind. Die Bestimmungen über die Ausschlussfrist nach Satz 1 sind nicht anzuwenden, wenn die 
tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte um mehr als 10 Prozent übersteigt.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE - Sonderkündigungsrecht

§ 561 Sonderkündigungsrecht des Mieters nach Mieterhöhung

(1)Macht der Vermieter eine Mieterhöhung nach § 558 oder § 559 geltend, so 
kann der Mieter bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der 
Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf des 
übernächsten Monats kündigen. Kündigt der Mieter, so tritt die Mieterhöhung 
nicht ein.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE – Betriebskosten 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 556 Vereinbarungen über Betriebskosten
(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebskosten sind die Kosten, die dem 

Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbaurecht am Grundstück oder durch den 
bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend 
entstehen. Für die Aufstellung der Betriebskosten gilt die Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 
2347) fort. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
über die Aufstellung der Betriebskosten zu erlassen.

(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften vereinbaren, dass Betriebskosten als Pauschale oder als 
Vorauszahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in angemessener Höhe vereinbart werden.
(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu 
beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums 
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei 
denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. 
Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang 
der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, der 
Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.
(3a) Ein Glasfaserbereitstellungsentgelt nach § 72 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes hat der Mieter nur bei wirtschaftlicher 
Umsetzung der Maßnahme zu tragen. Handelt es sich um eine aufwändige Maßnahme im Sinne von § 72 Absatz 2 Satz 4 des 
Telekommunikationsgesetzes, hat der Mieter die Kosten nur dann zu tragen, wenn der Vermieter vor Vereinbarung der 
Glasfaserbereitstellung soweit möglich drei Angebote eingeholt und das wirtschaftlichste ausgewählt hat.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder Absatz 3a abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam.



MIETE – Betriebskosten 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 556a Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich 

anderweitiger Vorschriften nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten, die von 
einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch die Mieter abhängen, sind 
nach einem Maßstab umzulegen, der dem unterschiedlichen Verbrauch oder der unterschiedlichen 
Verursachung Rechnung trägt.

(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann der Vermieter durch Erklärung in 
Textform bestimmen, dass die Betriebskosten zukünftig abweichend von der getroffenen 
Vereinbarung ganz oder teilweise nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten 
unterschiedlichen Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt. Die 
Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bislang in der 
Miete enthalten, so ist diese entsprechend herabzusetzen.
(3) Ist Wohnungseigentum vermietet und haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind 
die Betriebskosten abweichend von Absatz 1 nach dem für die Verteilung zwischen den 
Wohnungseigentümern jeweils geltenden Maßstab umzulegen. Widerspricht der Maßstab billigem 
Ermessen, ist nach Absatz 1 umzulegen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETE – Betriebskosten i.e.S.

§ 1 BetrKV: Verwaltung und Instandsetzung (-)

§ 2 BetrKV:  z.B.
• Grundsteuer 
• Wasser/Abwasser, Heizung/Warmwasser 
• Aufzug, Einrichtung Wäschepflege
• Straßenreinigung, Müll, Gebäudereinigung, Ungeziefer, Gartenpflege
• Beleuchtung 
• Sachversicherungen
• Hauswart
• Antenne, Breitbandanschluß, Glasfaseranschluß
• Sonstige 



§ 6 Pflicht zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung
(1) Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser auf der 

Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen. 
Das Ergebnis der Ablesung bei nicht fernablesbaren Ausstattungen soll dem Nutzer in der Regel 
innerhalb eines Monats mitgeteilt werden. Eine gesonderte Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn das 
Ableseergebnis über einen längeren Zeitraum in den Räumen des Nutzers gespeichert ist und von 
diesem selbst abgerufen werden kann. Einer gesonderten Mitteilung des Warmwasserverbrauchs 
bedarf es auch dann nicht, wenn in der Nutzeinheit ein Warmwasserzähler eingebaut ist.

[•••]
§ 12 Kürzungsrecht, Übergangsregelung
(1) Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser entgegen den Vorschriften dieser 
Verordnung nicht verbrauchsabhängig abgerechnet werden, hat der Nutzer das Recht, bei der nicht 
verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kosten den auf ihn entfallenden Anteil um 15 vom Hundert zu 
kürzen. Wenn der Gebäudeeigentümer entgegen § 5 Absatz 2 oder Absatz 3 keine fernablesbare 
Ausstattung zur Verbrauchserfassung installiert hat, hat der Nutzer das Recht, bei der Abrechnung der 
Kosten den auf ihn entfallenden Anteil um 3 vom Hundert zu kürzen. Dasselbe ist anzuwenden, wenn der 
Gebäudeeigentümer die Informationen nach § 6a nicht oder nicht vollständig mitteilt. Die Sätze 1 bis 3 sind 
nicht anzuwenden beim Wohnungseigentum im Verhältnis des einzelnen Wohnungseigentümers zur 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; insoweit verbleibt es bei den allgemeinen Vorschriften.

MIETE – Betriebskosten 
Heizkostenverordnung



MIETE – Betriebskosten 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 560 Veränderungen von Betriebskosten
(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der Vermieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch 

Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die 
Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der Umlage mit Beginn des auf die Erklärung 
folgenden übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf beruht, dass sich die Betriebskosten 
rückwirkend erhöht haben, wirkt sie auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens jedoch 
auf den Beginn des der Erklärung vorausgehenden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die 
Erklärung innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung abgibt.
(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermäßigung 
an entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen.
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertragspartei nach einer 
Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.
(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



VERSORGUNGSSPERRE - zulässig?

Laufendes Mietverhältnis: 
Grundsatz: V schuldet vertragsgemäßen Zustand der Mietsache 
Solange M zahlt, Sperre (-)
Ab Zahlungsverzug, der V zur Kündigung berechtigt, evtl. Sperre (+)

Beendetes Mietverhältnis:
V grdsl. Nicht mehr zur Versorgung verpflichtet – Sperre (+)



MIETSICHERHEIT - Höhe

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 551 Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten
(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese 

vorbehaltlich des Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden 
Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen.

(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist der Mieter zu drei gleichen monatlichen 
Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Die weiteren 
Teilzahlungen werden zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig.
(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem 
für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien 
können eine andere Anlageform vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen des 
Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Bei 
Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht, die 
Sicherheitsleistung zu verzinsen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



MIETSICHERHEIT - Arten

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 232 Arten
(1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, 

durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in das 
Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind, durch Verpfändung beweglicher Sachen, durch 
Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwerken, die in einem deutschen 
Schiffsregister oder Schiffsbauregister eingetragen sind, durch Bestellung von Hypotheken an 
inländischen Grundstücken, durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem 
inländischen Grundstück besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden oder 
Rentenschulden an inländischen Grundstücken.

(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die Stellung eines tauglichen 
Bürgen zulässig.



MIETSICHERHEIT – Rückgabe/Abrechnung 

Bislang Faustregel: 3-6 Monate nach Rückgabe der Mietsache

Aber eigentlich nach BGH (Urt. v. 20.07.16, VIII ZR 263/14)
Der Anspruch des Mieters auf Rückgabe einer Mietsicherheit wird erst fällig, wenn eine 
angemessene Überlegungsfrist abgelaufen ist und dem Vermieter keine Forderungen aus dem 
Mietverhältnis mehr zustehen, wegen derer er sich aus der Sicherheit befriedigen darf.



MIETSACHE – Übernahme/Rückgabe

• Beides sorgfältig dokumentieren

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 536b Kenntnis des Mieters vom Mangel bei 
Vertragsschluss oder Annahme

Kennt der Mieter bei Vertragsschluss den Mangel der Mietsache, so stehen ihm die 
Rechte aus den §§ 536 und 536a (Minderung und Schadenersatz) nicht zu. Ist ihm 
der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm diese 
Rechte nur zu, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat. Nimmt 
der Mieter eine mangelhafte Sache an, obwohl er den Mangel kennt, so kann er die 
Rechte aus den §§ 536 und 536a nur geltend machen, wenn er sich seine Rechte 
bei der Annahme vorbehält.



MIETSACHE – Mängel - Minderung

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln
(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre Tauglichkeit 
zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein solcher Mangel, 
so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete 
befreit.
 Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte 
Miete zu entrichten. Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, soweit 
diese auf Grund einer Maßnahme eintritt, die einer energetischen Modernisierung nach § 555b 
Nummer 1 dient.
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später wegfällt.
(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht eines Dritten 
ganz oder zum Teil entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung unwirksam.



MIETSACHE - Mängel

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 536a Schadens- und 
Aufwendungsersatzanspruch des Mieters wegen eines Mangels
(1) Ist ein Mangel im Sinne des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder 

entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstands, den der 
Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der 
Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter unbeschadet 
der Rechte aus § 536 Schadensersatz verlangen.

(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn
1.der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist oder
2.die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist.



MIETSACHE – Mängel - Anzeigepflicht

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 536c Während der Mietzeit auftretende Mängel; 
Mängelanzeige durch den Mieter
(1) Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maßnahme zum Schutz 

der Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem 
Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn ein Dritter sich ein Recht an der Sache 
anmaßt.

(2) Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem Vermieter zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 

Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der 
Mieter nicht berechtigt,
1.die in § 536 bestimmten Rechte geltend zu machen,
2.nach § 536a Abs. 1 Schadensersatz zu verlangen oder3.ohne Bestimmung einer angemessenen 
Frist zur Abhilfe nach § 543 Abs. 3 Satz 1 zu kündigen.



KÜNDIGUNG - Generalklausel

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 543 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem 
Grund

(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund 
außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem 
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen 
Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.



KÜNDIGUNG – Pflichtverletzungen i.w.S.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1.dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz 
oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,

2.der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße 
verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm 
obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem 
Dritten überlässt oder



KÜNDIGUNG - Zahlungsverzug

3. der Mieter
a)für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der 
Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b)in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, 
mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der 
die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn 
der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich 
der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und 
unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.



KÜNDIGUNG – Modifikationen bei 
WohnraumMV
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 569 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
(1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete Wohnraum so beschaffen ist, dass 

seine Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit  verbunden ist. Dies gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr 
bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf verzichtet hat, die ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden 
Rechte geltend zu machen.

(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner vor, wenn eine Vertragspartei den Hausfrieden nachhaltig stört, so dass dem 
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen 
Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(2a) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Absatz 1 liegt ferner vor, wenn der Mieter mit einer Sicherheitsleistung nach § 551 in Höhe 
eines Betrages im Verzug ist, der der zweifachen Monatsmiete entspricht. Die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen 
Betriebskosten sind bei der Berechnung der Monatsmiete nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Einer Abhilfefrist oder einer Abmahnung 
nach § 543 Absatz 3 Satz 1 bedarf es nicht. Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 sowie § 543 Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.
(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:
1.Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der rückständige Teil der Miete nur dann als nicht unerheblich anzusehen, wenn er 
die Miete für einen Monat übersteigt . Dies gilt nicht, wenn der Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist.
2.Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der 
Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird 
oder sich eine öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits 
eine nach Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.3.Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach 
den §§ 558 bis 560 verurteilt worden, so kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor Ablauf von 
zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der außerordentlichen fristlosen Kündigung 
schon wegen der bisher geschuldeten Miete erfüllt sind. 



KÜNDIGUNG - Abmahnung

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem 
Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung 
zulässig. Dies gilt nicht, wenn
1.eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
2.die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3.der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in 
Verzug ist.
(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht 
sind die §§ 536b und 536d entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der 
Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe 
vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die 
Beweislast.



KÜNDIGUNG – Gründe Vermieter
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 573 Ordentliche Kündigung des Vermieters
(1) Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des 

Mietverhältnisses hat. Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen.
(2) Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere 
vor, wenn
1.der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat,
2.der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines 
Haushalts benötigt oder
3.der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen 
Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde; die Möglichkeit, 
durch eine anderweitige Vermietung als Wohnraum eine höhere Miete zu erzielen, bleibt außer Betracht; 
der Vermieter kann sich auch nicht darauf berufen, dass er die Mieträume im Zusammenhang mit einer 
beabsichtigten oder nach Überlassung an den Mieter erfolgten Begründung von Wohnungseigentum 
veräußern will.
(3) Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben. 
Andere Gründe werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden sind.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



KÜNDIGUNG – erleichterte K. des V

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 573a Erleichterte Kündigung des Vermieters

(1)Ein Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter selbst 
bewohnten Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen kann der Vermieter 
auch kündigen, ohne dass es eines berechtigten Interesses im Sinne des § 573 
bedarf. Die Kündigungsfrist verlängert sich in diesem Fall um drei Monate.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wohnraum innerhalb der vom Vermieter selbst 
bewohnten Wohnung, sofern der Wohnraum nicht nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 vom 
Mieterschutz ausgenommen ist.
(3) In dem Kündigungsschreiben ist anzugeben, dass die Kündigung auf die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 gestützt wird.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



KÜNDIGUNG - Fristen

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 573c Fristen der ordentlichen Kündigung

(1)Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum 
Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Die Kündigungsfrist für den Vermieter 
verlängert sich nach fünf und acht Jahren seit der Überlassung des Wohnraums 
um jeweils drei Monate.

(2) Bei Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet worden ist, 
kann eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.
(3) Bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 ist die Kündigung spätestens am 15. 
eines Monats zum Ablauf dieses Monats zulässig.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 oder 3 abweichende Vereinbarung 
ist unwirksam.



INSTANDHALTUNG / INSTANDSETZUNG 

• Grundsatz: V schuldet vertragsgemäßen Zustand

• Vereinbarungssache: Schönheitsreparaturen, Kleinreparaturen

• Beschädigungen durch nicht vertragsgemäßen Gebrauch hat M zu 
tragen



SCHÖNHEITSREPARATUREN 

• § 28 (1) Satz 1 II. BV: „Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur 
Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch 
Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel 
ordnungsgemäß zu beseitigen.“

• § 28 (4) Satz 3 II. BV: „Schönheitsreparaturen umfassen nur das Tapezieren, Anstreichen oder 
Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper einschließlich Heizrohre, 
der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen.“

• Wirksame Abwälzungsvereinbarung?
• Frisch renoviert oder angemessener Ausgleich?
• Keine Quotenabgeltung?
• Keine starren Fristen?



KLEINREPARATUREN 

• Wirksame Klausel?

• Teile der Mietsache mit häufigem Zugriff durch Mieter

• Deckelung pro Fall (Max. ca. 100 €)
• Deckelung für alle Fälle pro Jahr (Max. ca. 200 €/Jahr)



SCHÄDEN / zu beseitigende 
VERÄNDERUNGEN
• Alles an negativen Veränderungen der Mietsache, das über die 

vertragsgemäße Abnutzung hinausgeht
• (z. B. massive Nikotinablagerungen, bunte Farbgestaltungen, 

übermäßig viele Dübellöcher

• Schlüsselverlust 

• PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG? 


